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Widerspruch zum Entsorgungsnachweis BE/HAA/LMA der NAGRA 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege/n ich/wir Widerspruch gegen den von der NAGRA vorgelegten Entsorgungs-
nachweis ein. Die Begründung finden Sie im unten stehenden Text. 
 
Ich/wir wissen, dass dieser Widerspruch keine rechtliche Bedeutung hat. Wenn das Bundesamt 
für Energie aber die Ängste und Befürchtungen der Bevölkerung ernst meint, und eine 
ernsthafte Bürgerbeteiligung will, dann erwarten wir, dass der Entsorgungsnachweis der 
NAGRA zurück gewiesen wird bis alle offenen Fragen geklärt sind. 
 
 
Mein/unser Widerspruch ist wie folgt begründet (die vollständigen Kritikpunkte finden Sie in 
der vom BFE veröffentlichten Broschüre „Erläuterungsbericht zum Entsorgungsnachweis 
BE/HAA/LMA“ vom August 2005): 
 
Gasmigration: Im Tiefenlager wird Gas gebildet durch Eisenkorrosion und Abbau von 

organischem Material. Die Prozesse, welche die Gasmigration durch gering durchlässige 
Formationen bestimmen, sind kompliziert und das Verständnis solcher Prozesse ist nicht 
vollständig ausgereift. Der Nagra wird von der internationalen Expertengruppe empfohlen, ihre 
theoretischen und experimentellen Untersuchungen der Gastransportprozesse fortzusetzen. 

Bentonitverfüllung: Die Nagra sieht vor, den Hohlraum zwischen den Abfallgebinden und der 
Stollenwand mit Bentonitgranulat zu verfüllen. Dieses kann zeitweise maximalen Temperaturen 
von über 100°C ausgesetzt sein. Gemäss der Expertengruppe ist das wissenschaftliche 
Verständnis der Eigenschaften von Bentonit, der erhöhten Temperaturen ausgesetzt war, noch 
nicht vollständig. Sie empfiehlt der Nagra, ihre Untersuchungen über das Verhalten der 
Bentonitgranulatverfüllung und die hohen Temperaturen weiterzuführen. 

 Endlagerbehälter: Die Dichtheitskontrolle am beladenen Behälter, die mechanische Festigkeit 
der Brennelemente-Behälter, die Auswirkungen einer korrosionsbedingten Volumenzunahme 
sowie die Möglichkeit einer stärkeren Sulfidkorrosion sind weiter zu untersuchen. 

Auswirkungen der Gasproduktion: Die Vorgänge, die zur Produktion von Gas im Tiefenlager, 
hauptsächlich aber zur Abfuhr des entstehenden Gases durch die Bentonit- bzw. 
Zementverfüllung und durch den Opalinuston führen, müssen eingehender untersucht werden.  
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Offene Fragen bestehen vor allem im Zusammenhang mit den Veränderungen, welche im 

Opalinuston durch die baulichen Eingriffe und die durch die Abfalleinlagerung induzierten 
chemischen und physikalischen Prozesse ausgelöst werden. Dabei geht es um Eigenschaften und 
Verhalten der Bentonit- Barriere und um Prozesse im Grenzbereich zwischen diesem 
Verfüllmaterial und dem Opalinuston. Diese Fragen müssten gemäss KNE im Rahmen eines 
untertägigen Felslabors geklärt und die Datenbasis vervollständigt werden. 

 Im Hinblick auf die Weiterführung des Programms bestehe Bedarf für weitere Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten; von besonderer Bedeutung sei dabei die Frage der für die Abfallbehälter 
verwendeten Werkstoffe. Die entsprechende Empfehlung 3-3 der KSA lautet wie folgt: "Um 
eine Gefährdung der Barrierenwirkung des Opalinustons durch die Gasentwicklung infolge 
Korrosion der Stahlbehälter zu vermeiden, sollen alternative Behälterwerkstoffe und/oder 
Behälterkonzepte evaluiert werden und die Auswirkungen der über längere Zeit erhöhten 
Temperatur auf das Transportverhalten des Opalinustons und des Bentonits untersucht 
werden." 

Die Unschärfen bzw. Veränderungen in der Zielsetzung des Auswahlverfahrens wirken sich auf 
die Verfahrenstransparenz und die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen nachteilig aus. Die 
verantwortlichen Institutionen sollten daher insbesondere die deutsche Öffentlichkeit über die 
genauen Ziele des Auswahlverfahrens ("modellhafter" Standortnachweis oder/und Auswahl 
eines konkreten Endlagerstandortes) und seine möglichen Konsequenzen unterrichten und 
gezielt in die weiteren Verfahrensschritte einbeziehen. Dabei ist auch auf die technischen und 
rechtlichen Unterschiede zwischen schweizerischen und deutschen Bewilligungs- bzw. 
Genehmigungsverfahren hinzuweisen. Hieran sollten sich auch die zuständigen deutschen 
Institutionen beteiligen. 

 Für die sicherheitsgerichtete Auswahl einer Standortregion müsse dargelegt werden, dass eine 
kostengünstiger explorierbare Option keine Sicherheitsnachteile gegenüber einer 
gegebenenfalls kostenintensiver zu erkundenden Option hat. Das BMU (Bundesministerium für 
Umwelt, Deutschland) würde es begrüßen, dass den Beteiligungsinteressen auch der deutschen 
Gemeinden an einer Auswahlentscheidung mit so weit reichenden Folgen gerecht wird. 
Laut BMU spielen in der Diskussion über die Endlagerproblematik der Fortbestand bzw. die 
Beendigung der Kernenergienutzung eine erhebliche Rolle. Es müsse unterschieden werden 
zwischen der Endlagerung als Teil der Erblast eines Einstiegs in die Atomenergie und einem 
Entsorgungsnachweis, der dazu diene, die weitere Produktion von Atommüll zu legitimieren. Im 
zweiten Fall fehle nach den deutschen Erfahrungen eine wichtige Voraussetzung für 
Standortentscheidungen zur Endlagerung im gesellschaftlichen und insbesondere im 
grenzüberschreitenden Konsens. 
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